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Allgemeinverfügung, ab welchem Zeitpunkt der betreffende Landkreis oder die betreffende 

kreisfreie Stadt nicht länger Hochinzidenzkommune ist. 2Ab diesem Zeitpunkt, [der nicht vor 

dem 6. April 2021 liegen darf,] sind die in Absatz 3 genannten Regelungen der 

Niedersächsischen Corona-Verordnung in der am 6. März 2021 geltenden Fassung nicht 

mehr anzuwenden. 

(5) Das für Gesundheit zuständige Ministerium gibt auf der Internetseite 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ für jeden Tag 

die im Sinne der Absätze 1, 2 und 4 maßgebliche Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur 

Bevölkerung je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben 

Tagen 7-Tage-Inzidenz bekannt.  

 

§ 18 b 

Modellprojekte 

(1) 1Ein Modellprojekt muss 

1. der Erprobung von Testkonzepten zur Feststellung einer Infektion mit dem Corona-Virus 

SARS-Cov-2,  

2. der Erprobung von digitalen Systemen zur datenschutzrechtlich zulässigen Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten und deren Übermittlung an die nach dem 

Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörde zur kurzfristigen und vollständigen 

Kontaktnachverfolgung und  

3. der Untersuchung der Entwicklung des Infektionsgeschehens unter den Bedingungen 

der Betriebs- und Einrichtungsöffnungen nach Absatz 2  

in einem Projektgebiet dienen. 2Ein Projektgebiet umfasst ein Teilgebiet einer 

kreisangehörigen Gemeinde oder kreisfreien Stadt. 3Zuständig für die Ausweisung eines 

Projektgebiets ist die örtlich zuständige Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich das 

Projektgebiet liegt. 4Die Ausweisung des Projektgebiets erfolgt durch öffentlich bekannt zu 

gebende Allgemeinverfügung.  

(2) In einem Projektgebiet nach Absatz 1 können neben den im Übrigen für den 

Kundenverkehr und Besuche geöffneten Einrichtungen und Betrieben  

1. abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die Außenbewirtschaftung eines 

Gastronomiebetriebs im Sinne des § 1 Abs. 3 des Niedersächsischen 

Gaststättengesetzes, 
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2. abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, 

Kulturzenten und ähnliche Einrichtungen, 

3. abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Kinos, 

4. abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Fitnessstudios und Studios für 

Elektromuskelstimulationstraining, 

5. abweichend von § 10 Abs. 1 b die nach dieser Regelung für den Kundenverkehr und 

Besuche geschlossenen Verkaufsstellen des Einzelhandels einschließlich der Outlet-

Center und der Verkaufsstellen in Einkaufscentern 

für den Kundenverkehr und Besuche geöffnet werden.  

(3) 1Für den Zutritt zu den in Absatz 2 Nrn. 1 bis 5 genannten Betrieben und 

Einrichtungen hat jede Person einschließlich jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters der 

Betriebe und Einrichtungen das Vorliegen einer Corona-Virus SARS-CoV-2-Infektion bei ihr 

oder ihm durch einen Test nach § 5 a auszuschließen; für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Betriebe und Einrichtungen ist § 5 a entsprechend anzuwenden. 2Abweichend 

von § 5 a Satz 1 Nr. 2 muss der Test durch eine PCR-Testung nach § 5 a Satz 1 Nr. 1 oder 

einen PoC-Antigentest zur patientennahen Durchführung nach § 5 a Satz 1 Nr. 2 1. 

Alternative erfolgen. 3Die Mitteilung nach § 5 a Satz 7 muss elektronisch erfolgen. 4§ 4 bleibt 

unberührt. 

(4) 1Die nach § 5 erforderliche Datenerhebung und Dokumentation muss für jede Person 

einschließlich jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 

elektronisch erfolgen und einen elektronischen Abruf der Daten durch die örtlich zuständige 

Behörde des Infektionsschutzgesetzes ermöglichen. 2Die im Rahmen des Modellkonzeptes 

erhobenen personengebundenen Daten können durch die zuständigen Behörden sowie die 

mit der wissenschaftlichen Begleitung beauftragten Stellen verarbeitet werden, um die 

Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu 

untersuchen und darzulegen. 

(5) 1Die kreisangehörige Gemeinde oder kreisfreie Stadt, die örtlich zuständige Behörde 

nach dem Infektionsschutzgesetz und die Betriebe und Einrichtungen nach Absatz 2 Sätze 1 

und 2 legen ein gemeinsames Konzept, einschließlich eines Hygienekonzeptes nach § 4, zur 

Durchführung des Modellprojekts fest. 2Die kreisangehörige Gemeinde oder die kreisfreie 

Stadt überwacht dessen Einhaltung, dokumentiert die Ergebnisse und erstellt einen 

Erfahrungsbericht zum Modellprojekt. 3Die im Rahmen des Modellkonzepts erhobenen 

personenbezogenen Daten können durch die zuständigen Behörden verarbeitet werden, um 

die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu 

untersuchen und darzulegen.  
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(6) 1Die Durchführung eines Modellprojekts setzt das Einvernehmen der nach dem 

Infektionsschutzgesetz örtlich zuständigen Behörde und die Zustimmung des für Gesundheit 

zuständigen Ministeriums voraus. 2Ein Modellprojekt beginnt frühestens am 6. April 2021 und 

ist auf die Dauer von drei Wochen zu befristen. 3Modellprojekte sind nur zulässig, wenn im 

jeweiligen Landkreis oder der jeweiligen kreisfreien Stadt zu Beginn des Modellprojekts die 

7-Tage-Inzidenz nicht mehr als 200 beträgt; das für Gesundheit zuständige Ministerium gibt 

auf der Internetseite 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ bekannt, in 

welchen Landkreisen und kreisfreien Städte die nach Halbsatz 1 geregelte Zahl erreicht ist.  

(7) 1Die Modellprojekte werden durch das für Gesundheit zuständige Ministerium unter 

Berücksichtigung einer gleichmäßigen Verteilung der Modellprojekte auf die 

Zuständigkeitsbereiche der Ämter für regionale Landesentwicklung ausgewählt. 2Das Nähere 

zur Auswahl und zum Auswahlverfahren regelt das für Gesundheit zuständige Ministerium im 

Benehmen mit den Kommunalen Spitzenverbänden.  

(8) Das Modellprojekt ist unverzüglich vom für Gesundheit zuständigen Ministerium 

insbesondere dann zu beenden, wenn in dem betreffenden Landkreis oder der betreffenden 

kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz mehr als 200 beträgt, es sei denn, dass diese 

Überschreitung  

1. ausschließlich auf die im Rahmen des Modellprojekts zusätzlichen Testungen 

zurückzuführen ist oder  

2. einer bestimmten Infektionsquelle zugeordnet werden kann.  

(9) Nach Abschluss des Modellprojektes berichten die teilnehmenden Gemeinden dem 

für Gesundheit zuständigen Ministerium innerhalb von 2 Wochen bezüglich der in Absatz 1 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Ziele.   

 

 

§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Verstöße gegen die §§ 2 bis 10, und die §§ 14 bis 16 und § 18 b stellen 

Ordnungswidrigkeiten nach § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG dar und werden mit Geldbuße bis zu 

25 000 Euro geahndet. 

(2) Die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden und die Polizei sind 

gehalten, die Bestimmungen dieser Verordnung durchzusetzen und Verstöße zu ahnden. 


